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Der Grundgedanke  

 

Der Bedarf von Jugendämtern, Kinder und Jugendliche, die zumindest vorübergehend nicht 

in ihrer Herkunftsfamilie leben können, im Rahmen von Jugendhilfe in entsprechend vorbe-

reiteten und ausgebildeten Pflegefamilien unterzubringen, ist groß. Vor dem Hintergrund 

langjähriger Erfahrung in diesem Bereich hat das Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. nun 

das vorliegende Konzept der Fachberatung für Pflegestellen gemäß § 33 Satz 2 Kinder- und 

Jugendhilfegesetz entwickelt.  

 

Das Konzept basiert auf der Erkenntnis vieler Jugendämter, dass Pflegefamilien für eine ge-

lingende Betreuung der Pflegekinder eine umfassende Unterstützung und Beratung benöti-

gen. Gleichwohl ergänzt und flankiert das entsprechende Angebot der Fachberatung Pflege-

stellen des Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. immer nur die Arbeit des zuständigen Ju-

gendamtes. Dessen Fallverantwortung bleibt auch bei installierter Fachberatung unverändert 

erhalten. Vor diesem Hintergrund ist eine gelingende Kooperation von Fachberatung und 

Jugendamt von großer Bedeutung. 

 

Die Gründe, die dazu geführt haben, dass Kinder in einer Pflegefamilie untergebracht wer-

den müssen, sind vielfältig. Zumeist haben sie Kränkungen, entwürdigende Situationen und 

Übergriffe in ihrer Herkunftsfamilie erleben müssen. Um so wichtiger ist es, dass sie im Rah-

men ihrer Betreuung in einer Pflegestelle verlässliche, verbindliche, wertschätzende, belast-

bare und emotional stabile Beziehungen erleben. 

 

Unsere Erfahrung zeigt, dass Kinder mit entsprechendem biografischen Hintergrund nach 

einer Anfangszeit des vorsichtigen Herantastens das neue Beziehungsangebot auf vielfältige 

Weise „testen“ und die Belastbarkeit prüfen, so dass die pädagogisch Verantwortlichen in 

den Familien auch an ihre Grenzen geraten können. 

 

Als Antwort auf diese pädagogische Herausforderung wurde das Konzept der Fachberatung 

für Pflegestellen entwickelt. Es basiert auf fünf Bausteinen, die fachlich- inhaltlich ineinander 

greifen und in ihrem Zusammenspiel die gewünschte Betreuungsqualität vor Ort, in den je-

weiligen Pflegefamilien, entfalten. 
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Das Bewerbungsverfahren  der Fachberatung stellt sicher, das ausreichend geeignete Be-

werber für die Aufnahme von Pflegekindern zur Verfügung stehen (siehe Kapitel 5.1). 

 

Die Schulung  schafft die fachlichen Grundlagen einer den Herausforderungen gerecht wer-

denden Betreuung in den jeweiligen Familien (siehe Kapitel 5.8). 

 

Die Beratungsgespräche  mit lösungs- und ressourcenorientierten Schwerpunkt stellen ei-

nen weiteren zentralen Qualitätsbaustein im Gesamtkonzept dar (siehe Kapitel 5.5). 

 

Die Gruppentreffen der Pflegestellen  nutzen die Ressourcen der Gruppe und dienen dem 

Austausch und der Vernetzung der Pflegestellen. Es werden Themen aus der Schulung oder 

Themen, die sich aus dem Erziehungsalltag ergeben, aufgegriffen (siehe Kapitel 5.6). 

 

Die Gruppensupervisionen  bietet den Pflegestellen den geschützten Rahmen, eigene teil-

weise sehr persönliche Themen im Zusammenleben mit dem Pflegekind bearbeiten zu kön-

nen (siehe Kapitel 5.7). 

 

 

 

Ein Hinweis: 

Im weiteren Text wurde teilweise im Sinne einer besseren Lesbarkeit gelegentlich aus-

schließlich die männliche oder ausschließlich die weibliche Form verwendet. Wir bitten um 

Ihr Verständnis. 
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1. Das Albert-Schweitzer-Kinderdorf Uslar  

 

Das Albert-Schweitzer Familienwerk ist ein niedersachsenweit tätiger gemeinnütziger Verein und  

ist in den Bereichen der Jugend-, Alten-, Behinderten- und Krankenhilfe aktiv. In Uslar betreibt es 

eine Jugendhilfeeinrichtung, das Albert-Schweitzer-Kinderdorf Uslar. Neben der Fachberatung 

für Pflegestellen hält das  Albert-Schweitzer-Kinderdorf als freier Träger der Jugendhilfe weitere 

ausdifferenzierte Jugendhilfeangebote in der Region vor. 

 

So werden in 14 Kinderdorffamilien in Uslar und Umgebung 70 Kinder stationär betreut. Ein Ehe-

paar lebt mit bis zu sieben Jugendhilfekindern und den eigenen Kindern zusammen in einem Haus-

halt. Ein Ehepartner ist als pädagogische Fachkraft beim Kinderdorf beschäftigt. Weitere pädagogi-

sche Fachkräfte in den Kinderdorffamilien und die umfassenden Angebote unseres begleitenden 

Fachdienstes unterstützen die anspruchsvolle pädagogische Arbeit in diesen Kinderdorffamilien. 

 

Im Betreuten Jugendwohnen werden acht Jugendliche auf das selbständige Leben als erwachse-

ner Mensch vorbereitet. Weitere acht Jugendliche können das Angebot unserer stationären Wohn-

gruppe auf dem Gelände unserer trägereigenen Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

und Psychotherapie in Holzminden nutzen. 

 

Alle Unterbringungen in unseren stationären Jugendhilfeangeboten erfolgen auf der Grundlage der 

Paragraphen  34, 35a, 41 und 42 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG). 

 

Einen integrativer Kindergarten, eine Berufsförderzentrum mit einer angeschlossenen Jugend-

werkstatt und ein Jugendcamp zur Durchführung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen runden 

die Angebote der Einrichtung ab. 
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2. Das pädagogische Leitbild der Einrichtung  

 

Das Leitbild beschreibt die pädagogische Grundlage der Einrichtung. Es richtet sich an alle 

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Pflegeeltern, Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte und 

Jugendämter, sowie an alle Förderer und Freunde der Einrichtung. 

 

Das Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dem Wirken 

Albert Schweitzers und dessen „Ehrfurcht vor dem Leben“ verpflichtet fühlt. Schwerpunkt des 

Kinderdorfes war und ist bis heute die Erziehung von Kindern und Jugendlichen in familiären 

Systemen. Im Laufe der Zeit haben wir die Angebote des Kinderdorfes zunehmend ausdiffe-

renziert.  

 

Im Rahmen eines fortlaufenden Weiterentwicklungsprozesses unserer Einrichtung wollen wir 

Kindern und Jugendlichen bestmögliche Entwicklungschancen gewähren, sie in ihrer Her-

kunftsbiographie achten und ihnen, wo immer dies fachlich angezeigt ist, die Rückkehr in 

ihre Herkunftsfamilie ermöglichen. 

 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Kind (Haltu ng) 

 

· Alle Kinder und Jugendlichen haben ein Recht auf wertschätzende und fördernde 

Lebensbedingungen. 

· Wir bieten jedem Kind und Jugendlichen tragfähige und verlässliche Beziehun-

gen. 

· Alle Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung ohne 

körperliche Bestrafung, seelische Verletzung und Entwürdigung. 

· Wir bieten den Kindern und Jugendlichen Transparenz im Erziehungsgeschehen. 

Sie werden entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Ent-

scheidungen beteiligt. 

· Wir sind davon überzeugt, dass alle Kinder und Jugendlichen ihrem Leben einen 

positiven Sinn geben wollen und sie über die nötigen Ressourcen hierzu verfü-

gen. 

· Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf ihre Vergangenheit, insbesondere 

auf die emotionalen Bindungen an die Eltern, Großeltern und Geschwister. 
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Fachlichkeit ist die Grundlage unserer Arbeit (Auft rag) 

 

· Wir arbeiten lösungsorientiert auf systemischer Grundlage. 

· Wir erkennen und nutzen die Ressourcen des Kindes. 

· Wir verstehen das Verhalten der Beteiligten als Suche nach Lösungen und begleiten 

diesen systemischen Prozess. 

· Wir fördern die familiären Beziehungen der Kinder und Jugendlichen und unterstüt-

zen Eltern und Kinder in ihrer Beziehungsgestaltung. Wir beraten die Eltern in ihrer 

Erziehungskompetenz. 

· Wir arbeiten im Team und werden durch Supervision und Fortbildung unterstützt. 

· Wir nutzen die Fachkompetenz der Einrichtung und externe Hilfsangebote. 

· Wir verhalten uns partnerschaftlich und kooperativ nach Innen und nach Außen. 

· Wir beziehen beteiligte Systeme in unsere Arbeit ein. 
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3. Die pädagogische Zielsetzung der Pflegestellen  

 

Viele Kinder und Jugendliche haben in ihrer Vorgeschichte weder einen geregelten Tagesab-

lauf, eine sichere Versorgung mit Nahrung noch eine stabile emotionale Zuwendung erlebt. 

Um so wichtiger ist es, den Kindern neue, andere Sozialisationserfahrungen im Rahmen ei-

nes sicheren, geborgenen und verlässlichen familiären Rahmens zu ermöglichen. Das sozia-

le Lernen erfolgt integriert in den Alltag, in den Tagesablauf der Familie und „rund um die 

Uhr“.  

Das Leben in der Pflegestelle ermöglicht ein Erleben verlässlicher Beziehungen, das vorsich-

tige Ablegen bisher zumeist überlebensnotwendiger und das ebenso vorsichtige Ausprobie-

ren neuer Verhaltensmuster. Positive Erfahrungen verdichten sich im Laufe der Zeit zu ei-

nem neuen Erfahrungshintergrund, der den Kindern und Jugendlichen weitere Entwicklungs-

schritte auch außerhalb der Familie, in der Schule, im Umgang mit Freunden und Gleichaltri-

gen und letztendlich auch im Umgang mit der Herkunftsfamilie ermöglicht.  

 

Ziel der pädagogischen Arbeit einer Pflegestelle ist es, die Kinder und Jugendlichen dem 

jeweiligen Entwicklungsalter entsprechend zu fördern und ressourcenorientiert vorhandene 

Entwicklungsdefizite abzubauen. Sie greifen hierbei bei Bedarf auf externe Unterstützung 

zum Beispiel durch Frühförderstellen, Psychotherapie, Ergotherapie und Logopädie zurück. 

 

Die pädagogische Arbeit in den Pflegestellen richtet sich danach aus, die Kinder und Ju-

gendlichen angemessen zu fordern – aber nicht zu überfordern – und sie im Rahmen zu-

nehmender Selbstständigkeit Verantwortung für eigene Lebensbereiche übernehmen zu 

lassen, so zum Beispiel im Umgang mit Geld, in der Haushaltsführung, der Gestaltung von 

Sozialkontakten, der Schule und Berufsfindung, dem Umgang mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln oder der Bildung eines eigenen Normen- und Wertgefüges. 

 

Die Pflegeeltern einer Pflegestelle ersetzen nicht die leiblichen Eltern. Der Lebensmittelpunkt 

der Kinder wechselt, die leiblichen Eltern bleiben Teil ihres Lebens und ihrer Biographie. Die 

regelmäßig stattfindenden Eltern-Kind-Kontakte haben eine herausragende Bedeutung für 

die zukünftige Entwicklung und weitere Lebensgestaltung der Kinder und Jugendlichen. Die 

Rückkehr in die Herkunftsfamilie bleibt, wo immer dies möglich ist, oberste Zielsetzung der 

pädagogischen Arbeit in den Pflegestellen.  
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4. Die Anforderungen an die Pflegestellen und ihre Aufgaben  

 

Das Angebot eine Pflegestelle zu werden, richtet sich an Menschen, die aufgrund ihrer bis-

herigen Lebensbiografie über die hierzu nötige Lebenserfahrung verfügen. Wir wollen Men-

schen für diese Aufgabe gewinnen, die über reichhaltige pädagogische Erfahrungen, zum 

Beispiel aufgrund der Erziehung eigener Kinder, verfügen. Eine entsprechende fachliche 

Berufsausbildung wird nicht grundsätzlich vorausgesetzt.  

 

Die Anforderungen  

· Pädagogische Ausbildung und/oder pädagogische Erfahrung. 

· Aufgeschlossenheit in der Zusammenarbeit mit der Fachberatung und Bereitschaft zu 

regelmäßigen Beratungsgesprächen. 

· Pädagogisches Geschick und Einfühlungsvermögen in kindliche Bedürfnisse. 

· Toleranz gegenüber der jeweiligen Persönlichkeit des Kindes. 

· Befähigung, den Kontakt des Kindes zu den leiblichen Eltern zu fördern. 

· Bereitschaft, an einer eventuellen Rückkehr des Kindes zu den Eltern mitzuarbeiten. 

· Aufgeschlossenheit in der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und der Herkunfts-

familie. 

· Hohe Belastbarkeit und Konfliktfähigkeit der Pflegepersonen und der direkten weite-

ren Familienmitglieder. 

· Eine in sich gefestigte Familienstruktur und überschaubare Lebensplanung. 

 

Die Aufgaben  

· Bestmögliche Förderung des Pflegekindes im Rahmen seiner individuellen Möglich-

keiten. 

· Kooperation mit der Fachberatung Pflegestellen und dem fallzuständigen Jugendamt. 

· Teilnahme an den Angeboten der Fachberatung Pflegestellen (Gruppentreffen, Schu-

lung und Supervision). 

· Teilnahme an den Beratungsgesprächen der Fachberatung. 

· Förderung der Kontakte des Pflegekindes zu den leiblichen Eltern. 

· Förderung einer eventuellen Rückkehr des Pflegekindes zu den Eltern. 
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5. Die Standards der Fachberatung Pflegestellen  

 

Die Pflegeeltern werden in der Betreuung ihres Pflegekindes durch umfangreiche Dienstleis-

tungen der Fachberatung des Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. unterstützt. Die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter der Fachberatung verfügen hierzu über langjährige Erfahrung und 

eine Weiterbildung zum systemischen Berater.  

 

5.1 Das Bewerbungsverfahren für Pflegeeltern  

 

Mit geeigneten Werbemaßnahmen werden fachlich geeignete Bewerber angesprochen und 

motiviert, sich der anspruchsvollen Aufgabe, ein Pflegekind aufzunehmen, zu stellen. Unsere 

Erfahrung zeigt, dass hierbei die sogenannte Mund-zu-Mund-Propaganda, also letztendlich 

die Wirkung guter Arbeit in der Beratung und Begleitung der Pflegefamilien oftmals den größ-

ten Effekt zeigt. 

 

Nach einer ersten zumeist telefonischen Kontaktaufnahme mit den Mitarbeitern der Fachbe-

ratung durchlaufen die Bewerber anschließend ein strukturiertes Bewerbungsverfahren. Ziel 

des Bewerbungsverfahrens ist das Kennen lernen von Bewerbern und Fachberatung, das 

Erlangen einer Einschätzung der Bewerber durch die Fachberatung, die Vermittlung von 

fachlichen Inhalten und Standards der Fachberatung und eine beginnende Vernetzung zu-

künftiger Pflegestellen. 

 

Am Ende dieses Verfahrens steht die Entscheidung sowohl der Bewerber als auch der 

Fachberatung für die Aufnahme in den Bewerberpool der Fachberatung. Bei Belegungsan-

fragen eines Jugendamtes greifen die Fachberater dann auf diesen Bewerberpool zur Aus-

wahl einer geeigneten Pflegefamilie zurück. 

 

Die schriftliche Bewerbung der Pflegeeltern  

Die schriftliche Bewerbung beinhaltet 

· ein Bewerbungsschreiben, 

· einen Lebenslauf und einen Lebensbericht, 

· ein polizeiliches Führungszeugnis und 

· Fotos der Familie.
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Die Teilnahme der Pflegeeltern an einer Information sveranstaltung der Fachberatung 

Die Informationsveranstaltung behandelt 

· das Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. und seine Angebote, 

· das Albert-Schweitzer-Kinderdorf Uslar und seine Angebote., 

· die Aufgaben der Fachberatung Pflegestellen, 

· die Pflegestellen im Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V., 

· den Vergleich zu anderen Pflegefamilien- und Erziehungsstellenmodellen, 

· die Erwartungen an zukünftige Pflegestellen, 

· die Erläuterung des weiteren Bewerbungsverfahrens. 

 

Die Beantwortung des Fragebogens 

Der Fragebogen umfasst 

· persönliche Daten, 

· Vorüberlegungen zur Aufnahme eines Pflegekindes, 

· Fragen und Gedanken zu einem möglichen Pflegekind und 

· Fragen und Gedanken zur Herkunftsfamilie. 

 

Die Gespräche der Fachberatung im Wohnumfeld der Be werber 

Mindestens zwei Gespräche der Fachberater mit den jeweiligen Bewerbern in deren Wohn-

umfeld dienen dem Ziel 

· des persönlichen Kennenlernens, 

· der Klärung spezieller Fragen anhand eines Interviewleitfadens und 

· der Besichtigung des Wohnraumes und Wohnumfeldes. 

 

Die Teilnahme an vier Bewerberseminaren 

Die Themen der Bewerberseminare: 

· Das erste Seminar   (zweistündig) 

o Vater, Mutter, Pflegekind. 

o Allgemeine Anforderungen an eine Pflegefamilie anhand eines Videofilmes  

· Das zweite Seminar   (zweistündig) 

o Wo kommen die Kinder her? 
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o Lebenssituation der Herkunftsfamilien, Beispiel-Genogramme von Pflegekin-

dern (Problemlage in den Herkunftsfamilien), Kindeswohlgefährdung, Kriterien 

einer Fremdunterbringung. 

· Das dritte Seminar   (sechsstündig) 

o Verhalten von Pflegekindern und Elternarbeit. 

Teil 1:  Störendes Verhalten von Pflegekindern.  

Traumata, Störungsbilder, Umgang mit störendem Verhalten.  

Teil 2:  Aufnahmeverfahren, Anbahnung, Integrationsphasen. 

Teil 3:  Elternarbeit und Rückführung. 

Möglichkeiten und Grenzen der Elternarbeit, Rolle der Fachberatung, Um-

gangskontakte und Begleitung durch Fachberatung, Rückführung. 

o Hausaufgabe: Erstellung eines eigenen Pflegestellenprofils durch die Bewer-

ber in Form einer illustrierten Informationsmappe über die eigene Familie 

· Das vierte Seminar ( zweistündig) 

o Allgemeines. 

o Rechtliche und finanzielle Grundlagen. 

 

Der Abschluss 

· Bewertung der Bewerbung im Team der Fachberatung anhand eines Bewerber- 

 bewertungsbogens. 

· Aufnahme der Bewerber in den Bewerberpool bei entsprechender Eignung. 
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5.2 Das Aufnahmeverfahren für Pflegekinder  

 

Vor jeder konkreten Aufnahme prüfen die Fachberater des Albert-Schweitzer-Familienwerk 

e.V. und das belegende Jugendamt gemeinsam, inwieweit die individuelle Situation einer 

Pflegestelle mit dem Hilfebedarf des jeweiligen Kindes oder Jugendlichen übereinstimmt. 

 

Der Ablauf 

�� Eine Fachberaterin nimmt die Anfrage des Jugendamtes entgegen und holt nähere 

Informationen ein. 

�� Die Fachberatung prüft im Team die Eignung des Angebots „Pflegestellen im Albert-

Schweitzer-Familienwerk e.V.“. 

�� Die Fachberatung wählt im Team eine Pflegestelle aus dem Bewerberpool aus und 

schlägt diese dem Jugendamt vor. 

�� Die Fachberaterin nimmt  zur Klärung einer möglichen Aufnahme mit der Pflegestelle 

Kontakt auf: Telefonische Voranfrage, Weitergabe von Unterlagen, persönliche Ge-

spräche. 

�� Die Pflegestelle entscheidet sich vorläufig auf der Grundlage dieser Informationen für 

eine Aufnahme. 

�� Die Fachberatung schlägt dem Jugendamt vor, die entsprechende Pflegestelle zu be-

legen. 

�� Das Jugendamt trifft seine Belegungsentscheidung auf der Basis der bislang vorlie-

genden Informationen. 

�� In einem Gespräch mit allen Beteiligten (Jugendamt, Eltern des Kindes, Pflegestelle, 

Fachberatung) erfolgt - je nach Situation mit oder ohne Kind – die Klärung über die 

Kontaktanbahnung, die Elternbeteiligung und über einen möglichen Zeitpunkt der 

Aufnahme. 

�� Die zuständige Fachberaterin begleitet das erste Kennenlernen Pflegestelle - Pflege-

kind. 

�� Die Pflegestelle entscheidet sich endgültig für die Aufnahme des Kindes. 

�� Nach Möglichkeit erfolgt eine Besichtigung der Pflegestelle durch die leiblichen El-

tern.  

�� Die Fachberatung führt ein erstes Beratungsgespräch mit den leiblichen Eltern. 

�� Das Kind wird in die Pflegestelle aufgenommen. 

�� Die Fachberatung besucht die Pflegestelle möglichst am Aufnahmetag. 
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5.3 Die Erziehungs- und Hilfeplanung  

 

Der Hilfeplan 

 

�� Pflegestelle und Fachberatung bereiten sich gemeinsam auf das Hilfeplangespräch 

vor. 

�� Das Hilfeplangespräch wird vom Jugendamt einberufen. Die Hilfeplanung geschieht 

unter Mitwirkung von Eltern, Pflegestelle und Fachberatung. Das Pflegekind nimmt 

möglichst ebenfalls teil. 

�� Die Ziele der Jugendhilfemaßnahme werden festgelegt. 

 

 

Die Erziehungsplanung 

 

�� Die Reflexion des Erziehungsprozesses und des Prozesses der Zielerreichung in Be-

zug auf die im Hilfeplan festgelegten Ziele geschieht fortlaufend in der Zusammenar-

beit von Fachberatung und Pflegestelle. 

�� Das Pflegekind wird hieran altersangemessen beteiligt. 

 

Hilfeplanung und Erziehungsplanung sind miteinander verzahnt. Die Reflexion der Entwick-

lung des Pflegekindes im Kontext von Pflegestelle und sozialem Umfeld, die Überprüfung 

des Prozesses der Zielerreichung sowie die Setzung neuer Ziele im darauf folgenden Hilfe-

plan bedingen sich und greifen prozesshaft ineinander. 
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5.4 Die Situationsberichte  

 

Der Situationsbericht dient der Vorbereitung der Hilfeplanung und den damit verbundenen 

Entscheidungen. Er beinhaltet die Reflexion und Dokumentation der Entwicklungsschritte 

des Pflegekindes und die Dokumentation der Arbeit der Pflegestelle. Er dient ebenso der 

Erarbeitung weiterer Zielsetzungen bzgl. der Entwicklung des Pflegekindes, wobei beson-

ders ressourcenorientierte Fragestellungen erkenntnisleitend sind: Was läuft gut? Was hat 

sich entwickelt? Was kann das Kind? Worauf kann das Kind aufbauen? 

 

Inhaltlich orientiert sich der Situationsbericht an dem Fünf-Säulen-Konzept der Identität  

nach Petzold und umfasst die Bereiche Leib, Soziales Netz / Beziehungen, intellektuelle Fä-

higkeiten, Materielle Absicherung, Werte und Normen sowie Informationen bezüglich der 

Kontakte zur Herkunftsfamilie. 

 

Das Konzept geht von einem ganzheitlichen Verständnis des Menschen aus, anhand dessen 

die Beeinträchtigungen des Pflegekindes genauso in das Blickfeld genommen werden wie 

dessen Ressourcen. Konkrete Förderungsmöglichkeiten lassen sich ableiten und entwickeln. 

 

Das Verfahren  

�� Die Pflegestelle erstellt den Situationsbericht.  

�� Die Fachberatung steht der Pflegestelle beim Verfassen des Berichtes bei Bedarf be-

ratend zur Seite. In diesem Zusammenhang findet ein Beratungsgespräch in der 

Pflegestelle statt. 

�� Das Pflegekind wird in den Prozess der Berichterstellung mit einbezogen. 

�� Die Fachberatung erhält den Bericht von der Pflegestelle, nimmt ggf. Rücksprache 

mit der Pflegestelle und leitet den Bericht dann an das Jugendamt weiter. 

�� Die Fachberatung erstellt bei Bedarf ein eigene Stellungnahme und fügt sie dem Be-

richt bei. 
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5.5 Die Beratungsgespräche mit den Pflegestellen  

 

Die Beratung der Pflegeeltern dient dem Ziel, Ressourcen zu erhalten und zu erweitern. 

Durch die kontinuierliche Beratung werden die Pflegeeltern bei der Umsetzung der verein-

barten Ziele unterstützt, gestärkt und qualifiziert. Hierzu muss die Fachberatung das Kind in 

seinen Bezugssystemen umfassend wahrnehmen. 

Lösungsorientiert wird der laufende pädagogische Prozess gemeinsam reflektiert. So wird 

auch verhindert, dass Pflegestellen und Fachberatung vor allem Gespräche zur Krisenbewäl-

tigung führen. 

 

Die Frequenz der Beratungsgespräche  

· Persönliche Beratungsgespräche zur Fallreflexion vor Ort finden mindestens im 

Rhythmus von acht Wochen statt. 

· Darüber hinaus finden bedarfsgerecht weitere Hausbesuche sowie persönliche und 

telefonische Kontakte zur Erörterung aktueller Erziehungsthemen, zum Informations-

austausch und zur Förderung der Kooperation der Pflegestelle mit der Herkunftsfami-

lie und dem Jugendamt statt. 

 

5.6 Die Gruppenarbeit mit den Pflegeeltern  

 

Die von den Fachberatern angeleiteten regelmäßigen Gruppentreffen der Pflegeeltern er-

möglichen einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch, Fallbesprechungen untereinander, die 

gegenseitige Unterstützung und Vernetzung sowie professionelle Hilfestellung. Sie dienen 

dem Informationsaustausch über den Sachstand in den Familien und dem Aufgreifen von 

fachlichen Themen. 

 

Das Setting 

· Jede Pflegestelle ist mit Beginn des Pflegeverhältnisses in eine Gruppe von maximal 

zehn Pflegeeltern eingebunden. Es finden monatliche Gruppentreffen in den Räumen 

der Fachberatung gemeinsam mit einem Fachberater im Umfang von zwei Stunden 

statt. 

· Vor den Sommerferien und zum Jahresende findet ein gemeinsames Treffen aller 

Pflegestellen und der Fachberatung statt. 

· Die Teilnahme an den Gruppentreffen ist verpflichtend. 
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5.7. Die Supervision  

 

Die Supervision bietet die Möglichkeit der fachlichen Auseinandersetzung über das Zusam-

menleben mit dem Pflegekind, bei der emotionale Hintergründe des eigenen Handels reflek-

tiert werden können. Die Inhalte der Supervision sind vertraulich, die Fachberatung erhält 

lediglich Informationen über die Anwesenheit der Pflegeeltern. 

 

Das Setting 

Die Supervision für Pflegeeltern findet einmal im Monat statt. Bei dem Angebot handelt es 

sich um eine Gruppensupervision, an der beide Partner teilnehmen können. Die Anwesen-

heit eines Pflegeelternteils ist verbindlich. In Einzelfällen können in Absprache mit der Fach-

beratung Pflegestellen darüber hinaus Einzelsupervisionstermine vereinbart werden. Die 

Kosten der Supervisionen trägt das Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V.. 

 

Die Fachberater nehmen eigene Supervision in Anspruch. Die Supervision erfolgt extern 

einmal im Monat als Teamsupervision und dient der Qualitätssicherung der Fachberatung. 

 

 

5.8 Die Schulung  

 

Die Fachberatung bietet den Pflegestellen unter dem Motto "Ich bin Leben, das leben will, 

inmitten von Leben, das leben will" (Albert Schweitzer) eine eigene Schulung an. Die Teil-

nahme beginnt spätestens mit der Aufnahme eines Pflegekindes. 

 

In der Schulung werden pädagogische, psychologische und rechtliche Informationen vermit-

telt, weitere Schwerpunkte liegen auf der Selbsterfahrung der Pflegeltern und der Vermittlung 

spezifischer Standards der Fachberatung und der Pflegestellen des Albert-Schweitzer-

Familienwerk e.V. 

 

Die Inhalte der Schulungstermine werden in den monatlich stattfindenden Gruppentreffen der 

Pflegeeltern aufgegriffen und somit wiederholt, aufgefrischt, vertieft und gefestigt. 
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Die Themen der Schulung  

 

· Einstimmung in die Schulung und Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Familiensystem 

• Erläuterung der systemischen Grundhaltung  

• Genogrammarbeit 

• Lebensmotto der Familie, der eigenen Person 

• Ressourcen im Familiensystem 

 

· Die Bedeutung der eigenen Person für die Erziehung der Kinder 

• Wo komme ich her?  

• Was nehme ich mit?  

• Was gebe ich weiter?  

• Wo gehe ich hin? (Arbeit mit dem Zeitstrahl) 

 

· Rechtliche Grundlagen 

• Elterliche Sorge, Vertretung des Personensorgeberechtigten 

• Hilfeplan und Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie  

• Umgangsrecht  

• Verbleibensanordnung  

• Namensänderung  

• Rechtsvertretungen des Kindes 

• Aufsichtspflicht  

• Haftung 

• Versicherungen (Pflegekind und Pflegeeltern)  

• Pflegekind und Pflegeeltern im Rechtsstreit 

 

· Kommunikation I 

• Was ist Kommunikation? 

• Die vier Aspekte einer Nachricht nach Friedmann Schulz von Thun 

• Kommunikationstypen nach Virginia Satir 
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· Kommunikation II 

• Non-verbale Kommunikation 

• Ich-Botschaften 

• Umgang mit verschiedenen Kommunikationstypen 

• Kommunikation mit Kindern 

 

· Umgang mit der Herkunftsfamilie 

• Bedeutung der Herkunftsfamilie für die Kinder 

• Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie 

 

· Die Lebensgeschichte der Kinder verstehen – traumat ische Erfahrungen der 

Kinder 

• Was ist ein Trauma? Definition, psychische und physiologosche Prozesse 

• Folgen von Traumata 

• Familiendynamiken in traumatisierenden Situationen 

 

· Zusammenleben mit seelisch verletzten Kindern 

• Verhaltensweisen traumatisierter / seelisch verletzter Kinder 

• Handlungsoptionen im pädagogischen Alltag 

• Bindungsverhalten von Pflegekindern 

 

· Pädagogisches Handeln – „Der Werkzeugkoffer“   

• Variationen pädagogischer Interventionen 

 

· Berichte, Hilfeplangespräche und Abschluss 

• Bedeutung und Zielsetzung von Hilfeplänen und Situationsberichten 

• 5 Säulen der Identität 

• Inhaltliche Kriterien eines Situationsberichtes, Ressourcenorientierung versus 

Defizitbeschreibung 

 Abschluss der Schulung 

 

Das Setting  

Jede Pflegestelle muss die Schulung zumindest mit einem Vertreter durchlaufen, unabhän-

gig von den jeweiligen Vorerfahrungen (z.B. päd. Qualifikation, Weiterbildung, Erfahrungen 
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mit Pflegekindern), da sie auch der Reflexion und Erarbeitung von Handlungsoptionen auf 

der Basis der praktischen Erfahrung nach Aufnahme eines Pflegekindes dient. 

 

Die Schulung umfasst 10 Termine á 3 Zeitstunden, die jeweils einmal im Monat stattfinden. 

Sie erstreckt sich somit über ein Jahr und beginnt jeweils nach den Sommerferien. Findet die 

Aufnahme eines Pflegekindes zu einem späteren Zeitpunkt statt, wird in den Verlauf der 

Schulung eingestiegen.  

Versäumte Schulungseinheiten sind im Rahmen der nächsten Schulungsgruppe nachzuho-

len. 

Nach Ablauf der Schulung wird ein Teilnahmezertifikat erstellt. 

 

 

5.9 Die Arbeit mit den Herkunftsfamilien  

 

Die Arbeit mit der Herkunftsfamilie ist eine gemeinsame Aufgabe der Pflegeeltern und der 

Fachberatung. 

 

Die Pflegeeltern begleiten die Kontakte des Kindes zur Herkunftsfamilie und halten regelmä-

ßig telefonischen Kontakt zu den leiblichen Eltern zur Information über die aktuelle Entwick-

lung und Situation des Kindes. 

 

Die Aufgabe der Pflegeeltern ist es, Informationen über die Herkunftsfamilie und über die 

Herkunftsgeschichte des Pflegekindes für das Pflegekind oder mit diesem zusammen zu 

ordnen (z.B. in einen Album oder einer schönen Mappe) und zu ergänzen. Die Lebensge-

schichte des Kindes dient der Identität des Kindes und muss seinen Platz im Alltag des Pfle-

gefamilienverhältnisses haben. 

 

Sollten keine direkten Kontakte zwischen Herkunftsfamilie und Kind möglich sein, so bemüht 

sich die Fachberatung, eine Beziehung zu  Mitgliedern der Herkunftsfamilie herzustellen. Ziel 

ist es, möglichst viele Informationen (insbesondere auch Fotos) über die Ursprungsfamilie 

des Pflegekindes zu sammeln, ein Genogramm zu erstellen, und diese Informationen an die 

Pflegefamilie weiter zu geben. 
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Das Setting  

Die Kontakte der Pflegestelle zur Herkunftsfamilie am Beginn eines Pflegeverhältnisses, im 

Rahmen aktueller Krisensituationen und zum Ende eines Pflegeverhältnisses werden durch 

die Fachberatung begleitet.  

 

Halbjährliche Beratungsgespräche zwischen leiblichen Eltern und Fachberatung dienen der 

Verfestigung der Kooperationsbeziehung zwischen Pflegestelle und leiblichen Eltern und 

gegebenenfalls dem Abbau von Spannungen.  

 

 

5.10 Das Krisenmanagement  

 

Ziel der Fachberatung ist es, durch die eigenen Angebote Krisen in Pflegeverhältnissen mög-

lichst im Vorfeld zu vermeiden. Gleichwohl können Krisen aufgrund unvorhersehbarer Ereig-

nisse und der teilweise erheblichen Dynamik in Pflegestellen im Wechselspiel zwischen den 

Systemen der Pflegefamilie, der Herkunftsfamilie und des Pflegekindes entstehen. 

 

Vor diesem Hintergrund definieren wir eine Krise als ein unvorhersehbares gravierendes 

Ereignis in Bezug auf das Kindeswohl, welches das sofortiges Handeln der Fachberatung 

notwendig machen kann. In diesen Fällen reagieren die Fachberater unverzüglich mit geeig-

neten Interventionen (beispielsweise durch sofortige persönliche Präsenz vor Ort oder tele-

fonische Beratung). 

 

Darüber hinaus erarbeitet die Fachberatung mit den Pflegestellen konkrete und detaillierte 

Handlungsoptionen für Krisen. Diese greifen insbesondere dann, wenn die Fachberatung 

nicht umgehend zu erreichen ist. Eine Rufbereitschaft besteht nicht. 

 

 

5.11 Die Kooperation von Jugendämtern, Pflegeeltern  und Fachberatung  

 

· Die Fachberatung ist verantwortlich dafür, den Fallverlauf beratend und begleitend zu 

unterstützen. Sie trägt keine Fallverantwortung.  
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· Die Fallverantwortung liegt beim Jugendamt, Absprachen zum Fallverlauf werden di-

rekt zwischen dem Jugendamt und den Pflegeeltern getroffen.  

· Das Jugendamt teilt der Fachberatung Informationen mit, die diese zur Wahrneh-

mung ihrer Aufgaben benötigt. 

· Die Fachberatung teilt dem Jugendamt auf Nachfrage ergänzende Informationen mit, 

damit dieses eine weitere Einschätzung des Fallverlaufes erhält. Diese ersetzen nicht 

den direkten Kontakt zwischen Pflegestelle und Jugendamt. 

· Die Fachberatung teilt dem Jugendamt Umstände mit, die in erheblichem Maß vom 

Leitbild oder den Erziehungszielen abweichen und die im Beratungsprozess nicht 

ausreichend positiv beeinflusst werden konnten. 

· Kontakte und Informationsweitergaben zwischen Fachberatung und Jugendamt erfol-

gen grundsätzlich  transparent gegenüber den jeweiligen Pflegestellen. 

· Bei der Weitergabe von Informationen über Dritte und hier insbesondere über die 

leiblichen Eltern sind die gesetzlichen Regelungen zur Verschwiegenheitsverpflich-

tung zu berücksichtigen. 

 

 

5.12 Die Qualitätssicherung der Fachberatung Pflege stellen  

 

Die Qualität ihrer Dienstleistung stellt die Fachberatung Pflegestellen durch eine Reihe von 

Maßnahmen sicher. 

 

Die wöchentliche Teamsitzungen der Fachberatung Pfl egestellen  

Diese Besprechung dient der 

�� Koordination der fallübergreifenden Aufgaben, 

�� Bearbeitung der Aufnahmeanfragen, 

�� Entscheidungen über Bewerber, 

�� Besprechung aktueller Fallverläufe, 

�� umfassenden kollegialen Reflexion jedes einzelnen Fallverlaufes (mindestens 

jährlich) im Team und der 

�� konzeptionellen Weiterentwicklung der Fachberatung. 
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Die Dokumentation der Fachberatung Pflegestellen 

In standarisierten Verfahren werden 

�� die Bewerbungen für Pflegestellen (Bewerberpool), 

�� die Belegungsanfragen der Jugendämter, 

�� die erbrachten Beratungsleistungen und 

�� die Fallverläufe zum eigenen Fallverständnis dokumentiert. 

Darüber hinaus können im Einzelfall bei besonderem Bedarf weitergehende schriftlicher Stel-

lungnahmen und Berichte für die Jugendämter erstellt werden. 

 

Die Klausurtage der Fachberatung Pflegestellen 

�� halbjährlich ganztägig zu inhaltlichen Themen. 

�� halbjährlich ganztägig zur strategischen Weiterentwicklung. 

 

 

Die externe Supervision der Fachberatung Pflegestel len 

�� monatlich 90 Minuten (siehe auch Punkt 3.7). 

 

 

Die Mitarbeitergespräche 

Die jährlichen Mitarbeitergespräche mit der vorgesetzten Ebene dienen der  

· der Förderung eines offenen partnerschaftlichen Dialoges, 

· der Sicherung und Weiterentwicklung der Arbeitszufriedenheit, 

· der Bestandsaufnahme bisheriger Arbeitsziele und 

· der Aktivierung persönlicher Ressourcen. 

 

Die eigenen Fortbildungen der Fachberatung Pflegest ellen 

· Zur Sicherstellung der Fachlichkeit in der Beratungsleitung nehmen die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Fachberatung mindestens einmal jährlich ein entsprechendes 

externes Fortbildungsangebot wahr. 
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6. Die Ausstattung der Fachberatung Pflegestellen  

 

 

Die personelle Ausstattung 

 

Vier Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen sind mit derzeit 3,5 Stellen im Bereich der 

Fachberatung tätig. Jeder Vollzeitstelle werden rechnerisch zwölf Pflegeverhältnisse zuge-

ordnet. Eine Verwaltungskraft unterstützt das Team bei administrativen Arbeiten im Rahmen 

einer geringfügigen Beschäftigung. Eine Mitarbeiterin ist stundenweise mit der Raumpflege 

der Büroräumlichkeiten betraut. 

 

Die Gesamtverantwortung für das Angebot der Fachberatung liegt beim Einrichtungsleiter 

des Kinderdorf Uslar. Die Geschäftsstelle des Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. nimmt 

übergreifende Aufgaben in den Bereichen Finanzen, Personal, Öffentlichkeitsarbeit und Lie-

genschaftsverwaltung wahr. 

 

 

Die räumliche Ausstattung 

 

Seit Anfang 2010 hat die Fachberatung neue Räumlichkeiten in Moringen im Landkreis Nort-

heim bezogen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über eigene Büroräume. Die 

Räumlichkeiten sind umfassend ausgestattet (EDV- und Telekommunikationsanlage, Bea-

mer, Büromöbel, Teeküche etc). Ein großer Besprechungsraum mit integrierter Kinderspiel-

ecke ermöglicht die im Konzept vorgesehenen Gruppentreffen ebenso wie Hilfeplangesprä-

che und Vieles mehr. 
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7. Die rechtlichen Rahmenbedingungen  

 

Die Unterbringung der Kinder und Jugendlichen durch die Jugendämter in Pflegestellen er-

folgt auf der Grundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG). Das Jugendamt über-

trägt der Pflegestelle im Rahmen der Hilfe zur Erziehung gemäß § 33 Satz 2 SGB VIII die 

Betreuung von maximal drei Pflegekindern. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen Jugendamt, Fachberatung, Herkunfts- und Pflegefamilie ori-

entiert sich vorrangig am Ziel, eine Rückkehr des Kindes in seine Herkunftsfamilie zu ermög-

lichen (§ 37 SGB VIII). Die Kostenerstattung durch das Jugendamt (siehe Kapitel 8) erfolgt 

auf der Grundlage des § 39 SGB VIII. 

 

Die Pflegestellen arbeiten selbstständig. Sie kooperieren auf der Grundlage dieser Konzepti-

on im Sinne der Qualitätssicherung und auf der Basis regelmäßig stattfindender Hilfeplange-

spräche eng mit der Fachberatung des Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. Näheres regelt 

ein Kooperationsvertrag. 
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8. Die finanziellen Rahmenbedingungen  

 

 

Vergütung der Pflegestellen 

 

Das Jugendamt zahlt den Pflegestellen für die Betreuung eines Pflegekindes eine monatli-

che Pauschale, aufgeteilt in materielle Aufwendungen und ein Erziehungsgeld. 

 

Die materiellen Aufwendungen decken den vollständigen Unterhaltsbedarf des Kindes ein-

schließlich der Unterkunft. Die Höhe der materiellen Aufwendungen entspricht den durch 

Runderlass des Landes Niedersachsen festgelegten Pauschalbeträgen. Im Einzelfall können 

darüber hinaus einmalige Beihilfen, zum Beispiel für größere Anschaffungen, Konfirmation 

und Kommunion, beantragt werden. 

 

Das Erziehungsgeld stellt gemäß KJHG  eine steuerfreie Aufwandsentschädigung für die 

geleistete Erziehungsarbeit dar. Es ist, abhängig von der fachlichen Qualifikation der Pflege-

eltern, in zwei Stufen gestaffelt. 

 

 

Vergütung einer Pflegestelle mit pädagogischer Qual ifikation 

Das Jugendamt zahlt monatlich direkt an eine Pflegestelle mit pädagogischer Qualifikation 

 € 1000,-- Erziehungsgeld. Darüber hinaus werden die materiellen Aufwendungen für das 

Pflegekind erstattet (siehe oben). 

 

 

Vergütung einer Pflegestelle mit pädagogischer Erfa hrung, aber ohne pädagogische 

Qualifikation 

Das Jugendamt zahlt monatlich direkt an eine Pflegestelle mit pädagogischer Erfahrung, 

aber ohne pädagogische Qualifikation € 800,-- Erziehungsgeld. Darüber hinaus werden die 

materiellen Aufwendungen für das Pflegekind erstattet (siehe oben). 
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Vergütung der Leistungen der Fachberatung gemäß Kon zept 

 

Die Leistungen der Fachberatung werden direkt zwischen dem belegenden Jugendamt und 

dem Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. abgerechnet. 

 

Für die Fachberatung einer Pflegestelle mit pädagogischer Qualifikation zahlt der Kostenträ-

ger dem Albert-Schweitzer-Familienwerk e. V. eine monatliche Pauschale in Höhe von € 

500,--. 

 

Die Fachberatung einer Pflegestelle mit pädagogischer Erfahrung, aber ohne pädagogische 

Qualifikation vergütet der Kostenträger dem Albert-Schweitzer-Familienwerk e. V. mit einer 

monatlichen Pauschale in Höhe von € 700,--. 

 

 

Vergütung von Zusatzleistungen der Fachberatung 

 

Leistungen, die den im Konzept beschriebenen Leistungsumfang überschreiten, zum Bei-

spiel im Rahmen einer besonders intensiven Arbeit mit den Herkunftseltern, im Rahmen ei-

ner angestrebten Rückführung des Pflegekindes in die Herkunftsfamilie oder im Rahmen der 

Eltern-Kind-Kontakte, können vom Jugendamt zusätzlich in Auftrag gegeben werden. Diese 

Zusatzleistungen werden dann im Rahmen von zusätzlichen Fachleistungsstunden abge-

rechnet. Die entsprechenden Vereinbarungen hierzu werden im jeweiligen Hilfeplan zwi-

schen Fachberatung und Jugendamt getroffen. 

 


